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Ausbildung – und dann? 
Umfrage unter den Auszubildenden in dem Ausbildungsberuf Rechtsanwalts- 
fachangestellte zur Ermittlung der Übernahmequote für das Jahr 2019 
 
 
 
Im Anschluss an die Sommerprüfung im Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln 
wurde allen Prüfungsteilnehmern der Fragebogen ausgehändigt. Von den 172 
befragten Kandidaten gaben 132 den Fragebogen ausgefüllt zurück. Dies entspricht 
einer Beteiligung von 77 %. 
 
Im Einzelnen stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar: 
 
Frage 1) 47 Kandidaten gaben an, dass sie nach der Prüfung von ihrer 

Ausbildungskanzlei übernommen werden. 
Frage 2) 29 Kandidaten gaben an, nach der Prüfung in dem 

Ausbildungsberuf in einer anderen Kanzlei zu arbeiten. 
Frage 3) 10 Kandidaten gaben an, dass sie nach der Prüfung nicht in einer 

Kanzlei, sondern in einem anderen Unternehmen arbeiten werden. 
Als Branche wurde angegeben: 
- Staatsanwaltschaft 
- Notar 
- Automobilbranche 
- Inkassounternehmen 
- Verwaltung 
- Kanzleisoftwarevertrieb 
- Immobilienbranche 
 

Frage 4) 7 Kandidaten gaben an, dass sie in dem Ausbildungsberuf arbeiten 
möchten, aber noch keine Stelle haben. 

Frage 5) 24 Kandidaten gaben an, noch nicht zu wissen, wo sie nach der 
Prüfung arbeiten werden. 

mailto:kontakt@rak-koeln.de


  
 

 
 

- 2 - 
 
 

 
 

Frage 6) 15 Kandidaten gaben an, eine weitere Ausbildung anzustreben. Als 
weitere Ausbildung wurde angegeben: 
- Studium: Soziale Arbeit, Jura, BWL, Wirtschaftsrecht, 

Sozialpädagogik und Management, Dipl. Rechtspfleger. 
- Ausbildung: Logopädin, Dolmetscher, Politikwissenschaften 
 

 
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Fazit: 
 
58 % der Prüfungsabsolventen arbeiten weiterhin in ihrem erlernten 
Ausbildungsberuf, wobei 36 % von der Ausbildungskanzlei übernommen 22 % in 
einer anderen Kanzlei arbeiten werden.  
 
5 % der Absolventen der Abschlussprüfung würden gerne in einer Anwaltskanzlei 
arbeiten, haben aber noch keine Stelle gefunden.  
 
8 % der Absolventen werden nach der Prüfung in einem anderen Unternehmen 
arbeiten.  
 
18 % wissen noch nicht, wo sie nach der Prüfung arbeiten werden.  
 
Eine weitere Ausbildung streben 11 % der Prüfungsabsolventen an. 
 


